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Urteilsfähigkeit und Volljährigkeit in der
Therapieentscheidung

C. Widmer Lüchinger

■■■■■ Einleitung

Am 1.1.2013 ist in der Schweiz das
neue Erwachsenenschutzrecht in Kraft
getreten. Die Revision bezweckt unter
anderem, die Selbstbestimmung der Pa-
tienten zu stärken. Sie gibt Anlass, die
verschiedenen Konstellationen zu be-
trachten, in denen Arzt und urteilsun-
fähige Patienten sich gegenüberstehen
können.

■■■■■ Die Urteilsfähigkeit wird

grundsätzlich vermutet,

ist jedoch relativ

Im Arzt-Patienten-Verhältnis ist die
Frage der Urteilsfähigkeit von zentraler
Bedeutung. Ist der Patient urteilsfähig –
also fähig, vernunftgemäß zu handeln –,
so kann (nur) er selber wirksam in eine
Therapiemaßnahme einwilligen. Der
urteilsfähige Patient muss auch vom
Arzt aufgeklärt werden. Ist der Patient
jedoch urteilsunfähig, muss in der Re-
gel sein Vertreter aufgeklärt werden und
in die Maßnahme einwilligen.

Nach schweizerischem Recht wird die
Urteilsfähigkeit grundsätzlich vermutet
[1]. Wer sich auf die Urteilsunfähigkeit
beruft, hat diese zu beweisen. Dies gilt
jedoch nicht, wenn die Lebenserfahrung
dafür spricht, dass eine Person aufgrund
ihrer allgemeinen Verfassung wahr-
scheinlich urteilsunfähig ist (so etwa bei
Kleinkindern oder bei fortgeschrittener
Demenz). Hier greift die umgekehrte
Vermutung, d. h. die betreffende Person
gilt als urteilsunfähig, es sei denn, es
werde das Gegenteil bewiesen (z. B.
dass sie in einem luziden Intervall ge-
handelt hat) [2]. Das Risiko von Fehl-
einschätzungen trägt der Arzt; der gute
Glaube an die Urteils(un)fähigkeit des
Patienten wird nicht geschützt.

Ob jemand urteilsfähig ist oder nicht, ist
stets in Bezug auf die Handlung zu be-
urteilen, um die es geht (sog. Relativität
der Urteilsfähigkeit) [3]. Eine Person,
der die Urteilsfähigkeit für komplexere

Geschäfte (z. B. Testamentserrichtung)
fehlt, kann in Bezug auf Alltagsge-
schäfte sehr wohl urteilsfähig sein.
Maßgebend ist stets der Zeitpunkt, in
dem die Handlung (z. B. die Einwilli-
gung in eine medizinische Maßnahme)
vorgenommen wird.

■■■■■ Kinder und Jugendliche

als Patienten

Bei Patienten, die noch nicht 18 Jahre
alt sind, ist ebenfalls danach zu unter-
scheiden, ob sie urteilsfähig sind oder
nicht. Urteilsfähige Kinder und Jugend-
liche entscheiden allein über die Thera-
pie; nur sie können wirksam in eine me-
dizinische Maßnahme einwilligen [4].
Auf die Meinung der Eltern kommt es
rechtlich nicht an [5]. Dies gilt auch,
wenn der Behandlungsvertrag mit den
Eltern geschlossen wurde.

Bei Kindern und Jugendlichen ist wie-
derum zu beachten, dass die Urteilsfä-
higkeit relativ ist. Maßgebend ist die
Reife der betreffenden Person, ihre Fä-
higkeit, die Krankheit und die infrage
stehende Behandlung zu verstehen und
die möglichen Folgen ihrer Entschei-
dung zu erfassen [6]. Bei Kleinkindern
greift die bereits erwähnte Vermutung,
dass sie urteilsunfähig sind. Jugendli-
che hingegen, die kurz vor dem Erwach-
senenalter stehen, gelten (gleich wie Er-
wachsene) vermutungsweise als urteils-
fähig. Zwischen diesen beiden Polen
greift keine der Vermutungen, d. h. je-
der, der die Urteils(un)fähigkeit des
Kindes oder Jugendlichen behauptet,
hat diese zu beweisen [7].

Sind Kinder oder Jugendliche nicht ur-
teilsfähig, so sind in der Regel ihre El-
tern befugt, über die medizinische Be-
handlung zu entscheiden. Dieses Ver-
tretungsrecht gilt jedoch nicht absolut,
sondern wird vom Kindeswohl begrenzt.
Willigen die Eltern in einen Eingriff ein,
der dem Kindeswohl widerspricht, so
ist die Einwilligung ungültig. Zentrale
(und nicht leicht zu beantwortende)

Frage ist dabei, wie im Einzelnen das
„Kindeswohl“ zu definieren ist [8].

■■■■■ Der nicht urteilsfähige

Erwachsene als Patient

Am anderen Ende des Spektrums ste-
hen Patienten, die zwar volljährig sind,
aber nicht – resp. nicht mehr – urteilsfä-
hig. Hier kommt es für die medizinische
Behandlung insbesondere darauf an, ob
die Person, als sie noch urteilsfähig war,
eine Patientenverfügung geschrieben
hat. Seit dem 1.1.2013 ist dieses in der
Praxis bereits bekannte Instrument neu
im Zivilgesetzbuch (ZGB) – und damit
auf Bundesebene – geregelt.

Mit einer Patientenverfügung kann eine
Person schriftlich festhalten, welchen
medizinischen Maßnahmen sie im Fall
der Urteilsunfähigkeit zustimmt oder
nicht zustimmt. Sie kann auch eine an-
dere Person bezeichnen, die mit dem
behandelnden Arzt die medizinischen
Maßnahmen besprechen und für sie ent-
scheiden soll. Ärzte sind grundsätzlich
an die Patientenverfügung gebunden,
und zwar auch dann, wenn die Verfü-
gung nicht im Vorfeld mit einem Arzt
besprochen wurde.

Wenn (und nur wenn) der urteilsun-
fähige Patient sich nicht in einer Patien-
tenverfügung zur Behandlung geäußert
hat, räumt das revidierte ZGB bestimm-
ten Personen gesetzliche Vertretungs-
rechte ein. Sonderregeln greifen bei me-
dizinischen Notfällen.

■■■■■ Zusammenfassung

Die Urteilsfähigkeit entscheidet da-
rüber, wer wirksam in eine Therapie-
maßnahme einwilligen kann. Dies gilt
gleichermaßen bei minderjährigen wie
bei erwachsenen Patienten. Ist der Pati-
ent urteilsfähig, kommt es auf die Hal-
tung der Angehörigen grundsätzlich
nicht an [9]. Gleiches gilt, wenn eine
Person in einer Patientenverfügung
festgelegt hat, welchen medizinischen
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Maßnahmen sie zustimmt oder nicht
zustimmt.
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